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Fakultät der Unıiversität Leipzig eröffnen HIS 1803 urück) und Melanchthons
und andererseılts wichtige mpulse für die in ürnberg aufgestellt) gelten. Der Verfas-
weıtere Erforschung der Fakultätsge- SCT hebt besonders hervor, da{fß die (Gestal-
schichte 1efern In ıhrer Gesamtheıt VeTr- tung dieser Denkmäler sıch 1m Bemühen
deutlichen dıe in diesem Band CISaTN- historische Genauigkeit e{tw.; be1 der
melten Forschungsbeiträge dıe Bedeutung künstlerischen Ausgestaltung markanter
der Theologie als akademischer Diszıplın Charakterzüge der Dargestellten Vor-

der Universıität Leipzig. ıldern AUS dem Jahrhundert Orlentier-
Während die ın der Tradition u. Von

Johann Gottfried chadow und TNS Rıet-Jens-Martin Kruse
SC} (Wormser Reformationsdenkmal
Vl 1868 stehenden Statuen(-ensembles)
und Düsten der zweıten Hälfte des ahr-

()tto Kammer: Retormationsdenkmäler hunderts den älteren Luther im (Gelehrten-
des und Jahrhunderts Eıne Be- talar mıt bbilden, wiırd ıIn der Zeıt
standsaufnahme, Leipzig: Evangelische VOI dem Ersten €  1eg auch der Junge,
Verlagsanstalt 2004, 342 ISBN 5- dynamısch-heldenhafte Luther häufiger
3/4-021588-3 (Stiftung Luthergedenk- ZU Thema emacht., olglıc ist im VOT-

tatten ın Sachsen-Anhalt, Katalog liegenden Denkmalsverzeichnıs diese 1m
Dienst des gesteigerten Nationalbewulst-

Eın abschliıefsender Katalog will das vorhe- se1INS stehende Heroisierung Luthers
vielen Beispielen greifen, ETW bel Denk-gende Werk nicht se1n, stellt vielmehr

ıne erste Bestandsaufnahme dar, wI1e S1e mälern, die Luthers Thesenanschlag oder
biısher In dieser Art noch nıcht geleistet seine Verteidigung VOI dem Wormser
wurde. Die Recherchen des Verfassers ha- Reichstag visualısıeren.
ben €l ZULC Dokumentation VOoOoImnl über Der geographische ogen des Bandes ist
750 Statu(ett)en, Büsten SOWIl1e Reliefs VOIN eıt über die Bundesrepublik Deutschland
Luther, Melanc  on und anderen Refor- hınaus annt, neben zanlreıiıchen Uuro-

IMmaftoren geführt. Viele Von ıhnen sınd päischen Ländern (besonders die hemals
urc ıne kunsthistorische Beschreibung deutschen Gebiete ın Polen) siınd auch
mıt weıiterführenden Literaturangaben C 1 — Denkmäler In Ägypten, Chile, Namıbia

und den USA verzeichnet. Besonders e1In-schlossen, zahlreiche Abbildungen auc)
auf Farbtafeln Ende des Bandes) ıl- drucksvolle Beispiele In der des doku-
lustrieren das Beschriebene. In einem e1IN- mentierten Materi1als sınd ıne 1983 HC
leıtenden Aufsatz werden zunächst der Büsteschaffene, gespaltene „Luthers
Umfang un: die Gliederung des Okumen- Erinnerung Müntzer“ un ıne überle-
1erten Materials VOT dem Hintergrund der bensgroße Bronzestatue des Reformators
bisherigen Erforschung un! Erfassung C1 - Von 18672 1m estnischen Keila/Kegel, dje
äutert. Daran chlhiefßt SIC eın gründlicher 1949 In ıne 1 benachbarten Tallınn auf-
Überblick über die protestantische (e- gestellte und inzwischen wlieder entfernte)
en.  ur seıt dem en ahrhun- Stalin-Statute UMSCHOSSCH wurde ob die
dert . die zugleıic den Begınn einer {1CU- Keıla wleder iıhrer Lutherstatue

(„bürgerlichen” bzw. „nationalen”) kommt, wird hıer dıie ukun: zeıgen.
(UOrts-, Künstler-, Personen- und Chro-Epoche der enkmalkultur überhaupt be-

deutet. Als Frototypen dürfen hıer dıe nologische Register erleichtern den geziel-
en  aler Luthers In Wıttenberg ten Zugriff auf Informationen und unter-

streichen den ar:  er als Nachschla-aufgestellt, dıe Inıtiıative diesem Denk-
mal hrt 1iNns Manstelder Land un: reicht gewerk. Ausdrücklich gewünscht 1st 1m
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bis 1803 zurück) und Melanchthons (1826 
in Nürnberg aufgestellt) gelten. Der Verfas- 
ser hebt besonders hervor, daß die Gestal- 
tung dieser Denkmäler sich im Bemühen 
um historische Genauigkeit -  etwa bei der 
künstlerischen Ausgestaltung markanter 
Charakterzüge der Dargestellten -  an Vor- 
bildern aus dem 16. Jahrhundert orientier- 
te. Während die in der Tradition u. a. von 
Johann Gottfried Schadow und Ernst Riet- 
schel (Wormser Reformationsdenkmal 
von 1868) stehenden Statuen(-ensembles) 
und Büsten der zweiten Hälfte des 19. Jahr- 
hunderts den älteren Luther im Gelehrten- 
talar mit Bibel abbilden, wird in der Zeit 
vor dem Ersten Weltkrieg auch der junge, 
dynamisch-heldenhafte Luther häufiger 
zum Thema gemacht. Folglich ist im vor- 
liegenden Denkmalsverzeichnis diese im 
Dienst des gesteigerten Nationalbewußt- 
seins stehende Heroisierung Luthers an 
vielen Beispielen zu greifen, etwa bei Denk- 
mälern, die Luthers Thesenanschlag oder 
seine Verteidigung vor dem Wormser 
Reichstag visualisieren.

Der geographische Bogen des Bandes ist 
weit über die Bundesrepublik Deutschland 
hinaus gespannt, neben zahlreichen euro- 
päischen Ländern (besonders die ehemals 
deutschen Gebiete in Polen) sind auch 
Denkmäler in Ägypten, Chile, Namibia 
und den USA verzeichnet. Besonders ein- 
drucksvolle Beispiele in der Fülle des doku- 
mentierten Materials sind eine 1983 ge- 
schaffene, gespaltene Büste ״Luthers 
Erinnerung an Müntzer“ und eine überle- 
bensgroße Bronzestatue des Reformators 
von 1862 im estnischen Keila/Kegel, die 
1949 in eine im benachbarten Tallinn auf- 
gestellte (und inzwischen wieder entfernte) 
Stalin-Statute umgegossen wurde -  ob die 
Stadt Keila wieder zu ihrer Lutherstatue 
kommt, wird hier die Zukunft zeigen.

Orts-, Künstler-, Personen- und Chro- 
nologische Register erleichtern den geziel- 
ten Zugriff auf Informationen und unter- 
streichen den Charakter als Nachschla- 
gewerk. Ausdrücklich gewünscht ist im

Fakultät der Universität Leipzig eröffnen 
und andererseits wichtige Impulse für die 
weitere Erforschung der Fakultätsge- 
schichte liefern. In ihrer Gesamtheit ver- 
deutlichen die in diesem Band versam- 
melten Forschungsbeiträge die Bedeutung 
der Theologie als akademischer Disziplin 
an der Universität Leipzig.

Jens-Martin Kruse

Otto Kammer: Reformationsdenkmäler 
des 19. und 20. Jahrhunderts. Eine Be- 
Standsaufnahme, Leipzig: Evangelische 
Verlagsanstalt 2004, 342 S. -  ISBN 3- 
374-02188-3 (Stiftung Luthergedenk- 
Stätten in Sachsen-Anhalt, Katalog 9).

Ein abschließender Katalog will das vorlie- 
gende Werk nicht sein, es stellt vielmehr 
eine erste Bestandsaufnahme dar, wie sie 
bisher in dieser Art noch nicht geleistet 
wurde. Die Recherchen des Verfassers ha- 
ben dabei zur Dokumentation von über 
750 Statu(ett)en, Büsten sowie Reliefs von 
Luther, Melanchthon und anderen Refor- 
matoren geführt. Viele von ihnen sind 
durch eine kunsthistorische Beschreibung 
mit weiterfuhrenden Literaturangaben er- 
schlossen, zahlreiche Abbildungen (auch 
auf 16 Farbtafeln am Ende des Bandes) il- 
lustrieren das Beschriebene. In einem ein- 
leitenden Aufsatz werden zunächst der 
Umfang und die Gliederung des dokumen- 
tierten Materials vor dem Hintergrund der 
bisherigen Erforschung und Erfassung er- 
läutert. Daran schließt sich ein gründlicher 
Überblick über die protestantische Ge- 
denkkultur seit dem frühen 19. Jahrhun- 
dert an, die zugleich den Beginn einer neu- 
en (״bürgerlichen“ bzw. ״nationalen“) 
Epoche der Denkmalkultur überhaupt be- 
deutet. Als Prototypen dürfen hier die 
Denkmäler Luthers (1821 in Wittenberg 
aufgestellt, die Initiative zu diesem Denk- 
mal führt ins Mansfelder Land und reicht
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Vorwort der 1NweIls VOoO  — Lesern auf weite- Raum. Fın regionaler Schwerpunkt leg In
Reformationsdenkmäler des und Ostfriesland, aneben werden auch Hıl-

Jahrhunderts, dıe 1ImM vorlıegenden Band desheim, Oldenburg, Bremen, Lippe, Hes-
nmoch nıcht Okumentiert SInd. SCI], achsen und London in den 1IC C

OTILLHICH Johannes Bugenhagen, Johannes
Andreas Göfßner Amsterdamus Bremensıs SOWIE Elısabeth

VO  . Calenberg-Göttingen und Philıpp VOon

Hessen werden biographisc. auf hre kır-
chenpolitische und ırchenrechtliche Be-

Anneliese Spengler-Ruppenthal: Gesam- deutung hın untersucht. Thematisch rük-
melte Aufsätze. Zu den Kiırchenord- ken dıe Verwendung VON Bıbelstellen oder
DNUNSCHL des Jahrhunderts, Tübın- der Charakter des Eherechts ın den VCI-

CIl Mobhr 1ebeck 2004 ISBN 3-16- schiedenen Kırchenordnungen 1n den
4817/85-X Jus Ecclesiasticum 74) Blickpunkt des Interesses, aber auch aufe

und Abendmahl SOWIE „das Verbot dıe
Pfarrer und andere Kırchendiener,Wenn eın Band gesammelter Aufsätze An

über vierz1ıg Jahren anzuzeigen ıst, andelt züchtige Weiber be1 sıch en  “
sıch zumeıst eınen bunten Blumen- Äus dieser 1e. ol dieser Stelle das

strau{fß verschledener Themen, dıe oft LIUT atlrona herausgegriffen werden, dessen
Urc ıe Person des Verfassers oder der rsprung 1ImM mıittelalterlichen Eigenkıir-
Verfasserin zusammengehalten werden. chenwesen und dessen Ausgestaltung 11N
l1es ist bel dem 1er rezenslierenden kanoniıschen Patronatsrecht ıne Übernah-
RBuch nıcht der Fall DiIe Aufsätze, dıe In reformatorische Kırchenordnungen
Anneliese Spengler-Ruppentha ın den Jah eigentlich nıcht vermuten 1e Sp.-K ber
1E 961 DIS 20035 verschliedenen (Jrten zeigt auf, WIE flächendecken dıes doch der
publiziert hat, beschäftigen sıch ıIn großer Fall Walr und welche theologischen, kırchen-
inhaltlıcher Konti:nultät mıt den evangelı- rechtlichen und -politischen Giründe dıes
schen Kirchenordnungen des ahrhun- hatte SO War beisplelsweise 17 Ötreit dıe
derts und en insofern In ıhrer (jesamt- Patronatsrechte ıIn ÖOs  l1eslan: und beı SE1-
heıt fast monographischen C'harakter. LICT Beilegung In den Konkordaten VON 1599

Deshalb erscheıint zulässıg, diesem Graf Fdzard I1 mıt den tädten der Graf-
Buch ine Girundthese zuzuschreıben, die SCHhalft, VOT em mıt Emden, arüber -
(1 Salıs allen Aufsätzen zugrunde e1INs, ob die Patronatsrechte als Teıil des oräf-
lıegt Kurz gefafst lautet chese These, die auf- ıchen Hoheitsrechtes Oder als auf Stiftung
grund detaillierter Archivstudien vielen und Herkommen beruhendes Standesrecht
unterschiedlichen Beispielen entfaltet wird verstehen und praktizieren sejen. DITZ
{ J)as kanonische Kırchenrecht des Mittelal- erzielte Einigung trug erheblıich Zu kon-
ters wırd Urc qCe Reformation nıcht eIN- fessionellen Frieden zwischen Intherischem
fach abgeschafft, sondern gerade ın seinen Grafen und reformierten Städten und (re-
Bestimmungen den äaufßeren Strukturen meinden bei FEın anderes eispiel: In
der Kırche übernommen, wWenNnln auch ın den Salzwedel wurde 541 und 579 festgelegt,
Ihenst der Verkündigung nach den Ma({ßSstä- dais dıe bischöflichen Rechte IM Patronats-
ben der reformatorıischen Theologıe gestellt. Kurfürst oachım 1{ VOIN HBran-

Sp.-R. belegt diese IT hese mıt profunden denburg als Landesherrn und seINeE
historischen, theologıschen und echtli- Vısıtatoren übergegangen sejen; das refor-
chen Untersuchungen reformatoriıscher matorıische landesherrliche Kırchenregl-
Kırchenordnungen Au den Jahren 1529 IS ment bediente sıch Iso explizıt des über-
1606, zumeıst AUS dem norddeutschen kommenen kanoniıschen Rechtsinstituts.
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Raum. Ein regionaler Schwerpunkt liegt in 
Ostfriesland, daneben werden auch Hil- 
desheim, Oldenburg, Bremen, Lippe, Hes- 
sen, Sachsen und London in den Blick ge- 
nommen. Johannes Bugenhagen, Johannes 
Amsterdamus Bremensis sowie Elisabeth 
von Calenberg-Göttingen und Philipp von 
Hessen werden biographisch auf ihre kir- 
chenpolitische und kirchenrechtliche Be- 
deutung hin untersucht. Thematisch rük- 
ken die Verwendung von Bibelstellen oder 
der Charakter des Eherechts in den ver- 
schiedenen Kirchenordnungen in den 
Blickpunkt des Interesses, aber auch Taufe 
und Abendmahl sowie ״das Verbot an die 
Pfarrer und andere Kirchendiener, un- 
züchtige Weiber bei sich zu haben“.

Aus dieser Vielfalt soll an dieser Stelle das 
Patronat herausgegriffen werden, dessen 
Ursprung im mittelalterlichen Eigenkir- 
chenwesen und dessen Ausgestaltung im 
kanonischen Patronatsrecht eine Übernah- 
me in reformatorische Kirchenordnungen 
eigentlich nicht vermuten ließe. Sp.-R. aber 
zeigt auf, wie flächendeckend dies doch der 
Fall war und welche theologischen, kirchen- 
rechtlichen und -politischen Gründe dies 
hatte. So war beispielsweise im Streit um die 
Patronatsrechte in Ostfriesland und bei sei- 
ner Beilegung in den Konkordaten von 1599 
Graf Edzard II. mit den Städten der Graf- 
schaft, vor allem mit Emden, darüber un- 
eins, ob die Patronatsrechte als Teil des gräf- 
liehen Hoheitsrechtes oder als auf Stiftung 
und Herkommen beruhendes Standesrecht 
zu verstehen und zu praktizieren seien. Die 
erzielte Einigung trug erheblich zum kon- 
fessionellen Frieden zwischen lutherischem 
Grafen und reformierten Städten und Ge- 
meinden bei. Ein anderes Beispiel: In 
Salzwedel wurde 1541 und 1579 festgelegt, 
daß die bischöflichen Rechte im Patronats- 
wesen an Kurfürst Joachim II. von Bran- 
denburg als Landesherrn und an seine 
Visitatoren übergegangen seien; das refor- 
matorische landesherrliche Kirchenregi- 
ment bediente sich also explizit des über- 
kommenen kanonischen Rechtsinstituts.

Vorwort der Hinweis von Lesern auf weite- 
re Reformationsdenkmäler des 19. und 20. 
Jahrhunderts, die im vorliegenden Band 
noch nicht dokumentiert sind.

Andreas Gößner

Anneliese Spengler-Ruppenthal: Gesam- 
melte Aufsätze. Zu den Kirchenord- 
nungen des 16. Jahrhunderts, Tübin- 
gen: Mohr Siebeck 2004 -  ISBN 3-16- 
148178-X (Jus Ecclesiasticum 74).

Wenn ein Band gesammelter Aufsätze aus 
über vierzig Jahren anzuzeigen ist, handelt 
es sich zumeist um einen bunten Blumen- 
Strauß verschiedener Themen, die oft nur 
durch die Person des Verfassers oder der 
Verfasserin zusammengehalten werden. 
Dies ist bei dem hier zu rezensierenden 
Buch nicht der Fall. Die 14 Aufsätze, die 
Anneliese Spengler-Ruppenthal in den Jah- 
ren 1961 bis 2003 an verschiedenen Orten 
publiziert hat, beschäftigen sich in großer 
inhaltlicher Kontinuität mit den evangeli- 
sehen Kirchenordnungen des 16. Jahrhun- 
derts und haben insofern in ihrer Gesamt- 
heit fast monographischen Charakter.

Deshalb erscheint es zulässig, diesem 
Buch eine Grundthese zuzuschreiben, die 
cum grano salis allen Aufsätzen zugrunde 
liegt. Kurz gefaßt lautet diese These, die auf- 
grund detaillierter Archivstudien an vielen 
unterschiedlichen Beispielen entfaltet wird: 
Das kanonische Kirchenrecht des Mittelal- 
ters wird durch die Reformation nicht ein- 
fach abgeschafft, sondern gerade in seinen 
Bestimmungen zu den äußeren Strukturen 
der Kirche übernommen, wenn auch in den 
Dienst der Verkündigung nach den Maßstä- 
ben der reformatorischen Theologie gestellt.

Sp.-R. belegt diese These mit profunden 
historischen, theologischen und rechtli- 
chen Untersuchungen reformatorischer 
Kirchenordnungen aus den Jahren 1529 bis 
1606, zumeist aus dem norddeutschen


